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Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift 
über die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und 
Landkreise 

 
 
Die Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über 
die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise 
vom 17.11.2025 wurde am 15.12.2025 im Thüringer Staatsanzeiger veröffent- 
licht (ThürStAnz Nr. 50/2025 S. 1474 – 1475). Mit der ab 16.12.2025 wirksa- 
men Änderung werden deutlich höhere Gesamtbeträge der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen durch Absenkung der bisherigen Sicherheitsreserve von 
50% auf nunmehr 25 % und die Annahme einer Annuität von 3 %-Punkten 
über dem Basiszinssatz (vorher 5%-Punkte über dem Basiszinssatz) geneh- 
migungsfähig. 

 
In der Anlage 1 - Gesetzmäßigkeit der Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen 
und der Verpflichtungsermächtigungen werden nunmehr Zuführungen vom 
Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen bei der Berechnung 
der Einnahmesumme (abzgl. Grp. 301 und 305) für die Bildung des theoretisch 
möglichen Gesamtkreditrahmens berücksichtigt. 

 
Auf Grund wiederholter Nachfragen wird zudem darauf hingewiesen, dass be- 
reits seit Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift über die Bekanntma- 
chung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 29.11.2022 
(ThürStAnz Nr. 52/2022 S. 1611 – 1627) der Anwendungsbereich für rentierli- 
che Kreditaufnahmen deutlich erweitert wurde (Nr. 3.5.2., 3.5.2.1 bis 3.5.2.5 
der VV). Es wird darum gebeten, diese erweiterten Kriterien der Prüfung über 
die Gesamtbetragsgenehmigung zu Grunde zu legen. 
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Beispielsweise wäre ein Kreditbetrag, der für die Sanierung eines kommuna- 
len Gebäudes vorgesehen ist, bereits dann rentierlich im Sinne der Kreditbe- 
kanntmachung, wenn die sanierungsbedingten Einsparung bei den Bewirt- 
schaftungs- und Unterhaltungskosten dieses Gebäudes höher wären als die 
Belastungen aus dem daraus folgenden zusätzlich aufzubringenden Kapital- 
dienst (Zins und Tilgung). 

 
Hinsichtlich des weiteren Verfahrens zu dem beabsichtigten Thüringer Kom- 
munalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (Artikel 3 
des Entwurfes eines Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Fi- 
nanzausgleichs – Ds. 8/2003) erfolgen nach Beschlussfassung des Thüringer 
Landtages und Veröffentlichung im Thüringer Gesetz- und Verordnungsblatt 
separate Hinweise per gesondertem Rundschreiben. 

 
 
Hinweis 
Die jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, die in ih- 
rem Zuständigkeitsbereich liegenden Landkreise und Gemeinden über den In- 
halt dieses Rundschreibens in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 
Im Auftrag 

 
 
gez. Thomas R. Rüffler 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 
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